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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1995

Norm

StGB §9

Rechtssatz

Für das Unrechtsbewußtsein genügt das laienhafte, allgemeine Wissen und das rechtliche Verbotensein des

vorgeworfenen Verhaltens, während die Kenntnis der Norm in ihren Einzelheiten nicht erforderlich ist.
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